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Energiepark Rieps & Co.KG - Möglichkeit der 
Gemeinde Lüdersdorf zur Beteiligung am 

Windenergieprojekt 
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Bearbeiter/in-Telefonnr.: 
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Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Gemeindevertretung Lüdersdorf (Entscheidung)  Ö 
 
Sachverhalt 
Die Gemeinde Lüdersdorf gehört gem. Bürgergemeindebeteiligungsgesetz zu den 
Berechtigten zur wirtschaftlichen Beteiligung am Windenergiepark Rieps. Sie liegt im 5 
Kilometer-Radius um die Windenergieanlagen. 
Gemeinden, die im 2.5 km Radius liegen, erhalten zusätzlich ein Angebot nach § 6 EEG 
2023. Diese Vertragsvereinbarung hat die Gemeinde Lüdersdorf in der Gemeindevertretung 
am 26.09.2023 beschlossen. Der Vertrag liegt unterzeichnet vor.  
Die Veröffentlichung der Offerte erfolgte am 03.11.2023.  
Am 04.12.2023 fand eine öffentliche Informationsveranstaltung zum Vorhaben in Rieps statt.    
Seitens der Energiepark Rieps GmbH & Co.KG liegt die Offerte zur Beteiligung der 
Gemeinde Lüdersdorf unter Einhaltung sämtlicher Angaben entsprechend der Anwendung 
desw § 7 Abs. 2 des BüGembeteilG M-V vor. 
Die Zeichnungsfrist hat am 05.12.2023 begonnen und endet am 05.02.2024 um 23.59 Uhr. 
Die Gemeinde Lüdersdorf hat dabei das Wahlrecht, ob sie die Beteiligung in Form einer 
Ausgleichsabgabe oder durch Direktbeteiligung an der Projektgesellschaft wünscht. 
Die detaillierten Angaben zur Beteiligung und Variantengegenüberstellung sind in den 
beigefügten Anlagen entsprechend näher erläutert und dargestellt. 
Die Höhe der zu erhaltenen Ausgleichsabgabe für die Gemeinde beträgt ca. 1,39 T€ jährlich 
über 20 Jahre. Das Ergebnis wird jährlich über Wirtschaftsprüfer geprüft und variiert in 
Abhängigkeit des Nettostromertrages. 
Bei Direktbeteiligung beträgt der Kaufpreis pro Gemeinde demnach 27.798,19 €, beinhaltet 
jedoch ein unternehmerisches Risiko. 
Die Gemeinde Lüdersdorf hat nun über die Art ihrer Beteiligung am Windenergiepark Rieps 
zu entscheiden und dies bis zum 05.02.2024 schriftlich per Post entsprechend Vordruck 
mitzuteilen.  
Beschlussvorschlag 
Die Gemeinde Lüdersdorf bekundet ihr Interesse an der wirtschaftlichen Teilhabe nach 
BüGembeteilG M-V am Windenergieprojekt Energiepark Rieps in Form von 
a) Ausgleichsabgabe nach § 11 BüGembeteilG M-V 
 
oder 
 
b) Direktbeteiligung an der Projektgesellschaft nach § 10 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 
BüGembeteilG MV 
 
oder 
 
c) keine Form der wirtschaftlichen Beteiligung 
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Der Bürgermeister wird bevollmächtigt, das Ergebnis der Energiepark Rieps GmbH & Co.KG 
mitzuteilen. 
Finanzielle Auswirkungen 
 

Einnahmen 
 

Anlage/n 
1 Anschreiben Gemeind Lüdersdorf_Projekt Rieps (öffentlich) 

 
2 2023-07-11 PraesentationBeteiligungsmoeglichkeiten 2023_07 (öffentlich) 
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Energiepark Rieps GmbH & Co. KG

Bürger- und Gemeindenbeteiligung
11.07.2023
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Bürger- und Gemeindenbeteiligung

Zeitplan für weiteres Vorgehen

Wirtschaftliche Kennzahlen

4

3

Erläuterungen zum Ertragswertgutachten2

Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz M-V (BüGembeteilG M-V)1
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Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz M-V 
(BüGembeteilG M-V) – Projekt Energiepark Rieps GmbH & Co. KG

• Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz M-V vom 18. Mai 2016

• Ziel: wirtschaftliche Beteiligung an der haftungsbeschränkten Projektgesellschaft für

• Bürger mit Wohnsitz im 5 Kilometer-Radius um die Windenergieanlage

• Gemeinden im 5 Kilometer-Radius um die Windenergieanlagen

• Bürgern und Gemeinden werden zu gleichen Anteilen an den Erträgen der
Windenergieprojekte beteiligt

• mind. zu je 10% am Ertrag* des Projektes / der Projektgesellschaft
Radius 5km
für Bürger 

und 
Gemeinden

*wird über ein Bewertungsgutachten eines Wirtschaftsprüfers ermittelt 
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Radius 5km
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Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz M-V 
(BüGembeteilG M-V) - Grundlagen

• Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz M-V vom 18. Mai 2016

• Beteiligungsform für Bürger

• entweder Bürgersparbrief

• oder Direktbeteiligung
an der Projektgesellschaft

• Beteiligungsformen für Gemeinden

• entweder Ausgleichsabgabe

• oder Direktbeteiligung 
an der Projektgesellschaft

Radius 5km
für Bürger 

und 
Gemeinden

Gemeinden haben Wahlrecht ob die 
Ausgleichsabgabe oder Direktbeteiligung 
gewünscht
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Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz M-V 
(BüGembeteilG M-V) - Projekt Energiepark Rieps GmbH & Co. KG

• mea Energieagentur Mecklenburg-Vorpommern bietet an

• Beteiligungsform für Bürger

• Bürgersparbrief

• Beteiligungsformen für Gemeinden

• Ausgleichsabgabe

• optional Direktbeteiligung 
an der Projektgesellschaft

• Gemeinden im 2,5km-Radius wird zusätzlich
Zuwendung nach §6 EEG 2023 ohne Anrechnung auf die 
Ausgleichsabgabe nach BüGembeteilG M-V angeboten

• Aufteilung auf Gemeinden nach Flächenanteil im 2,5km-
Radius

Radius 5km
für Bürger 

und 
Gemeinden

Gemeinden haben Wahlrecht ob die 
Ausgleichsabgabe oder Direktbeteiligung 
gewünscht

Radius
§6 EEG
2,5 km
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Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz M-V 
(BüGembeteilG M-V) - Projekt Energiepark Rieps GmbH & Co. KG

• Welche Gemeinden liegen im 2,5km-Radius ?

Radius
§6 EEG
2,5 km

Flächenanteil 

im 2,5km-Radius

Rieps 42,28%

Thandorf 21,79%

Schlagsdorf 29,73%

Lüdersdorf 1,61%

Carlow 3,29%

Groß Molzahn 1,30%

Dechow 0%

Siems-Niendorf 0%

Utecht 0%

Summe 100,00%
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Radius 2,5km
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Erläuterungen zum Ertragswertgutachten

• Was ist ein Ertragswert?

• Betriebswirtschaftliche Kennzahl, die durch Kapitalisierung der zukünftigen Erträge den Gegenwartswert des 
Investitionsobjektes beschreibt

• Wozu dient die Ertragswertermittlung in diesem Fall?

• Grundlage zur Kaufpreisermittlung nach BüGembeteilG M-V

• BüGembeteilG sieht Günstigerprüfung vor
• Ist der Wert des Eigenkapitals > als der Ertragswert, dann Kaufpreis = anteiligem Ertragswert

• Ist der Ertragswert > dem Wert des Eigenkapitals, dann Kaufpreis = anteilig zum Wert des Eigenkapitals

• Anteiliger Ertragswert ist ebenfalls Grundlage für:

• Bestimmung des Koeffizienten der Ausgleichsabgabe

• Anteiliger Ertragswert dividiert durch prognostizierte Winderträge über Projektlaufzeit (Wert in ct/kWh)

• Bestimmung der Verzinsung des Sparproduktes für Bürger

• Anteiliger Ertragswert entspricht Verzinsung des Sparproduktes
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Eckbedingungen zur Ermittlung des Ertragswertes 
nach BüGembeteilG M-V vs. Marktangebot

BüGembeteilG 
M-V

Käufer

Windertrag nach P75* P50

Vergütung 5 Jahre Baringa + 
15 Jahre EEG 
Erlös 
(Mittelwert 
6,646ct/kWh)

25 Jahre Baringa**
- Mittelwert Jahr 1-20 
6,983ct/kWh 
- Mittelwert Jahr 20-25 
5,063ct/kWh

* besagt, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 75 % der prognostizierte langjährig mittlere   
Jahresenergieertrag nicht unterschritten wird
**sofoern Baringa-Erlösprognose größer EEG-Vergütung, sonst EEG-Vergütung
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Erläuterungen zum Ertragswertgutachten

• Was ist ein Ertragswert?

• Betriebswirtschaftliche Kennzahl, die durch Kapitalisierung der zukünftigen Erträge den Gegenwartswert des 
Investitionsobjektes beschreibt

• Wozu dient die Ertragswertermittlung in diesem Fall?

• Grundlage zur Kaufpreisermittlung nach BüGembeteilG M-V

• BüGembeteilG sieht Günstigerprüfung vor
• Ist der Wert des Eigenkapitals > als der Ertragswert, dann Kaufpreis = anteiligem Ertragswert

• Ist der Ertragswert > dem Wert des Eigenkapitals, dann Kaufpreis = anteilig zum Wert des Eigenkapitals

• Anteiliger Ertragswert ist ebenfalls Grundlage für:

• Bestimmung des Koeffizienten der Ausgleichsabgabe

• Anteiliger Ertragswert dividiert durch prognostizierte Winderträge über Projektlaufzeit (Wert in ct/kWh)

• Bestimmung der Verzinsung des Sparproduktes für Bürger

• Anteiliger Ertragswert entspricht Verzinsung des Sparproduktes
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Erläuterungen zum Ertragswertgutachten

Auftrag und Auftragsdurchführung

• Die Baker Tilly Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Schwerin (im Folgenden “Baker Tilly”), wurde 
von der Energiepark Rieps GmbH & Co. KG beauftragt, einen Unternehmenswert der 
Energiepark Rieps GmbH & Co. KG zu ermitteln.

• Zur Ermittlung des Ertragswertes wurde durch Baker Tilly die Planungsrechnung der 
Gesellschaft analysiert und plausibilisiert und anschließend ein Ertragswertgutachten nach 
den Richtlinien des IDW S1 erstellt. 

• Die im Gutachten ermittelte Ertragswert stellt die Grundlage zur Berechnung der den 
Gemeinden angebotenen Ausgleichsabgabe und der Verzinsung des den Bürgern 
angebotenen Sparprodukts.
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Erläuterungen zum Ertragswertgutachten

Ertragswertverfahren
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Erläuterungen zum Ertragswertgutachten

Bewertungsobjekt

• Bewertungsobjekt ist die Energiepark Rieps GmbH & Co. KG, Schwerin.

Stichtag für Ertragswertermittlung

• Bewertungsstichtag ist der 01.07.2023 
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Erläuterungen zum Ertragswertgutachten

Referenzzeitraum

• Da die Windenergieanlagen der Energiepark Rieps GmbH & Co. KG erst zum 01.09.2023 in 
Betrieb genommen werde und somit kein vollständiges Betriebsjahr abgedeckt wird, haben wir 
auf eine Vergangenheitsanalyse verzichtet.

Planungszeitraum

• Grundlage für die Ableitung der Zukunftserfolge ist die von mea für die Jahre 2023 bis 2043 
entwickelte Prognoserechnung. Die Plausibilität dieser Geschäftsplanung haben wir auf Basis 
der uns zur Verfügung gestellten Unterlagen und erteilten Auskünfte untersucht und kritisch 
hinterfragt.

• Der Bewertung liegt die Annahme einer begrenzten Lebensdauer zugrunde. Dies entspricht der 
endlichen Nutzungsdauer der betriebenen Windenergieanlagen.
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Wirtschaftliche Kennzahlen

Finanzierungsstruktur Stromproduktion und Einspeisevergütung
(PROGNOSE)

Ermittlung Ausgleichszahlung/Verzinsung 
Sparprodukt

Finanzierung

Fremdkapital TEUR 46.000

80,7 %

Eigenkapital TEUR 11.000

19,3 %

Summe Finanzierung TEUR 57.000

Erstellung eines Gutachtens über den Ertragswert gem. 
IDW S 1

Ableitung Verzinsung für Sparprodukt aus dem 
Ertragswert

Ableitung Koeffizient für Ausgleichszahlung:

Anteiliger Ertragswert/prognostizierte 
Nettoeinspeisemenge über die gesamte 
Projektlaufzeit

Jährlich nachträgliche Ermittlung der 
Ausgleichszahlung:

Koeffizient x tatsächliche Einspeisemenge

Netzeinspeisung gem. 
Windgutachten (P75): 81.368 MWh

Mittlere EEG-Vergütung
ab 2027

74,90 – 105,90 EUR/MWh

Laufzeit Vergütung: 20 Jahre ab
Inbetriebnahmezeitpunkt

EEG-Vergütung ermittelt im Rahmen eines 
Ausschreibungsverfahrens und auf Standortgüte 
angepasst

Alle fünf Jahre erfolgt eine Anpassung der EEG-
Vergütung auf die tatsächliche Standortgüte und 
rückwirkende Korrektur der erhaltenen Vergütung

Spanne der Markt-
Vergütung 2023 - 2026

61,80 EUR/MWh
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Wirtschaftliche Kennzahlen
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Wirtschaftliche Kennzahlen
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Wirtschaftliche Kennzahlen
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Wirtschaftliche Kennzahlen
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Wirtschaftliche Kennzahlen

Bürgersparprodukt – Ermittlung der Verzinsung (§12 Abs.4 S.5 2.HS)

• Anteil Ertragswert für Bürgerbeteiligung : 250.434,10 EUR

• Verzinsung p.a. = Anteil Ertragswert / Jahr : 250.434,10 EUR / 20 Jahre = 12.521,71 EUR

• Zu Zeichnender Anteil am Sparprodukt = 500,00 EUR

• Anzahl Zeichnungsberechtigter:
• Amtsgebiet Rehna: 2.633 Bürger / 1344 Adresspunkte
• Amtsgebiet Schönberger-Land: ?         Bürger / 140 Adresspunkte

• Laufzeit des Sparproduktes: 4 Jahre

Verzinsung in % 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

Zeichnungsvolumen

in TEUR 278 250 228 209 193 179 167 157
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Wirtschaftliche Kennzahlen

Ausgleichsabgabe – Ermittlung des Koeffizienten (§12 Abs.4 S.5 1.HS)

• Anteil Ertragswert für Gemeindenbeteiligung : 250.434,10 EUR

• Anteil Ertragswert / Jahr : 250.434,10 EUR / 20 Jahre = 12.521,71 EUR

• Ermittlung des Koeffizienten:
• 12.521,71 EUR / 81.368.373,13 kWh/a = 0,000153889 EUR/kWh (0,0153889ct/kWh)

• Prognostizierte Ausgleichsabgabe 
je Gemeinde und Jahr:

• Keine Anrechnung der
Zuwendung aus §6 EEG auf
Ausgleichsabgabe

Gemeinde
Ausgleichsabgabe

in TEUR/a

Rieps 1,39                            

Thandorf 1,39                            

Schlagsdorf 1,39                            

Lüdersdorf 1,39                            

Carlow 1,39                            

Groß Molzahn 1,39                            

Dechos 1,39                            

Siemz-Niendorf 1,39                            

Utecht 1,39                            

Summe: 12,52                         
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Wirtschaftliche Kennzahlen

Zusammenfassung Beteiligung der Gemeinden nach BüGembeteilG M-V und §6 EEG

Flächenanteil 

im 2,5km-

Radius

§6 EEG in TEUR/a

Ausgleichsabgabe 

ohne Anrechnung §6 

EEG

Gemeindenbeteiligung

gesamt

Rieps 42,28% 75,69 €                1,39                              77,08                           

Thandorf 21,79% 39,02 €                1,39                              40,41                           

Schlagsdorf 29,73% 53,22 €                1,39                              54,61                           

Lüdersdorf 1,61% 2,88 €                  1,39                              4,27                             

Carlow 3,29% 5,90 €                  1,39                              7,29                             

Groß Molzahn 1,30% 2,33 €                  1,39                              3,73                             

Dechow 0% -  €                    1,39                              1,39                             

Siems-Niendorf 0% -  €                    1,39                              1,39                             

Utecht 0% -  €                    1,39                              1,39                             

Summe 100,00% 179,04 €              12,52 €                           191,56 €                        
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Wirtschaftliche Kennzahlen

• Direktbeteiligung der Gemeinden an der Gesellschaft
• Direktbeteiligung an der Gesellschaft steht als optionale Alternative zur Wahl der

Ausgleichsabgabe

• Kaufpreis pro Gemeinde beträgt dann: 2.504.341,00 EUR x 1,11% =27.798,19 EUR 
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Wirtschaftliche Kennzahlen

• Gegenüberstellung Ausgleichsabgabe vs. Direktbeteiligung
• Prognose der Rückflüsse an die Gemeinden

Gemeinden gesamt

Je Gemeinde

in TEUR 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Nettozufluss beim Anteilseigner auf 10% EK 250,43 -        110,00     230,00     160,00     110,00     -           -           -           -           -           -           

Nettozufluss bei Ausgleichsabgabe 4,39             12,52       12,52       12,52       12,52       12,52       12,52       12,52       12,52       12,52       12,52       

in TEUR 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 Summe

Nettozufluss beim Anteilseigner auf 10% EK -                -           -           15,00       30,00       30,00       50,00       70,00       70,00       197,30     821,87     

Nettozufluss bei Ausgleichsabgabe 12,52           12,52       12,52       12,52       12,52       12,52       12,52       12,52       12,52       8,13         250,43     

in TEUR 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Nettozufluss beim Anteilseigner auf 10% EK 27,83 -      12,22       25,56       17,78       12,22       -           -           -         -         -           -           

Nettozufluss bei Ausgleichsabgabe 0,49         1,39         1,39         1,39         1,39         1,39         1,39         1,39       1,39      1,39        1,39        

in TEUR 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 Summe

Nettozufluss beim Anteilseigner auf 10% EK -           -           -           1,67         3,33         3,33         5,56         7,78       7,78      21,92      91,32      

Nettozufluss bei Ausgleichsabgabe 1,39         1,39         1,39         1,39         1,39         1,39         1,39         1,39       1,39      0,90        27,83      

Risiko, dass Marktpreise in 
2024-2027 weiter sinken, 
aktuell Preise aus Q1/2023 
bekannt Seite 35 von 38



Wirtschaftliche Kennzahlen

• hohe Volatilität am Strommarkt

2023 2024 2025 2026 2027

Vergütung Q3/2022 in ct/kWh 24,24           17,09             12,80           10,56          9,68            

Vergütung Q4/2022 in ct/kWh 13,13           12,35             11,37           9,11           8,95            

Delta -45,8% -27,7% -11,1% -13,7% -7,5%

2023 2024 2025 2026 2027

Vergütung Q4/2022 in ct/kWh 13,13           12,35             11,37           9,11           8,95            

Vergütung Q1/2023 in ct/kWh 10,59           10,55             9,46            8,06           7,49            

Delta -19,3% -14,6% -16,8% -11,5% -16,3%

Gesamt Delta Vergütung Q1/2023 vs. Q3/2022 -56,3% -38,3% -26,1% -23,7% -22,6%
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Zeitplan für weiteres Vorgehen

Öffentliche 
Veranstaltung

 Information über 

das Kommunal-

und 

Bürgerbeteiligungs-

verfahren

 Vorstellung des 

Projektes 

 Beantwortung von 

Fragen zur 

Beteiligung und 

zum Sparprodukt

Offerte/Einladung 
zur Angebotsabgabe

 Bekanntmachung 

Offerte in 

entsprechender 

Anwendung von §7 

BüGembeteilG M-V 

 Veröffentlichung in 

den Medien (z.B. SVZ) 

und persönliches 

Anschreiben an 

Berechtigte

 Behördenanzeige

Zuteilung und 
Angebotsannah
me

 Zuteilung in 

entsprechender 

Anwendung von §9 

BüGembeteilG M-V

Anteilszeichnung
/ 
Angebotsabgabe

 Bürger geben 

Angebot ab 

(Sparprodukt) auf 

der Grundlage der 

vorgegebenen 

Vertragsunterlage

< 1 Monat 1 Tag 2 Monate

Zeichnung des 
Sparproduktes/ Entscheidung 
der Gemeinden ob 
Ausgleichsabgabe akzeptiert 
wird

 Zuteilung in entsprechender 

Anwendung von §9 BüGembeteilG 

M-V

 Mitteilung an DKB zur Ausstellung 

der Vertragsunterlagen für das 

Sparprodukt

 Einzahlung des Sparbetrages

2 Wochen

Gemeinden-
information

 Vorstellung des 

Ertragswert-

gutachtens

 Vorstellung der 

Angebote zur

wirtschaftlichen

Beteiligung an die 

Bürger und 

Gemeinden

2 Monate?
Heute 11.07.23
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Team für Bürger- und Gemeindenbeteiligung

Obotritenring,  40

19053, Schwerin

Tel.: 0385 . 755-2657

E-Mail: info@windbeteiligung-mv.de

www.windbeteiligung-mv.de
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